
Berichtigung 2006_021a

Das Gesetz vom 16. März 2006 zur Änderung des Gesetzes über die Gemein-
den (Oberaufsicht über die Gemeinden und Gemeindeverbände und teilweise
Anpassung an die Kantonsverfassung) muss wie folgt berichtigt werden (die
Änderungen werden fett und unterstrichen gedruckt):

Art. 1

Das Gesetz vom 25. September 1980 über die Gemeinden (SGF 140.1)
wird wie folgt geändert:

...

Art. 123f Abs. 2
2 Der dem Referendum unterstehende Beschluss bedarf zu seiner
Annahme des doppelten Mehrs der Stimmenden und der Gemeinden.
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